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Schülerheim der Herz-Jesu-Missionare
Schönleitenstraße 1 - 5020 Salzburg / Tel: 0662/432 901-144 

Schülerheim der Herz-Jesu-Missionare

5020 Salzburg, Schönleitenstraße 1

Tel: 0662/432 901

Internet: www.studentenheim-herzjesu.at
Mail: leitung@studentenheim-herzjesu.at

AUFNAHME

Die Aufnahme in das Schülerheim der Herz-Jesu-Missionare ist an folgende Voraussetzungen gebunden: 

1. Kopie eines gültigen Reisepasses oder Personalausweises und wenn nötig, auch einer gültigen Aufenthaltsbewilligung/Visum. 

2. Eine Studienbestätigung/Inskriptionsbestätigung der Universität Salzburg oder einem Zulassungsbescheid der Universität oder einer Fachhochschule (bei ausländischen Studenten).

3. Bei Nichtstudenten: Bestätigung über einen Ausbildungsplatz

4. Einem vollständig und richtig ausgefülltem Anmeldeformular

5. Die durch die Unterschrift zur Kenntnis genommene Heimordnung

6. Den unterschriebenen Benützungsvertrag

7. Bezahlung der 1. Monatsmiete, laut nachfolgenden Preisliste 

8. Bei Verlängerung ein schriftliches Ansuchen an die Heimleitung
9. Die Bezahlung der Zimmerkaution und der Schlüsselkaution

10. Eine ordentliche, behördliche Meldung bei der Stadt Salzburg innerhalb einer Woche nach dem Einzug
MIETE

Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Preisliste. Die Miete ist jeweils bis zum 10. des Kalendermonats zu bezahlen (mittels Überweisung oder Bareinzahlung).


Einzelzimmer pro Monat

€ 216,-

Doppelzimmer pro Monat/Person
€ 180,- / bei Einzelbelegung € 260,-

Garconniere pro Monat/Person

€  205,- bei Doppelbelegung pro Monat /


€ 330,- bei Einzelbelegung
Zusätzliche Kosten (optional für jeden Mieter):


Internetzugang pro Semester

25 €


Parkplatzgebühr pro Monat 

10 €
KAUTIONEN
Die folgenden Kautionen sind beim Einzug bei der Heimleitung zu hinterlegen:


Zimmerkaution:

200 €


Schlüsselkaution:
  50 €


Ausgangskarte:

  20 €

 FORMCHECKBOX 
 Vertragsverlängerung, daher wurden die Kautionen bereits bei Vertragsbeginn hinterlegt.

Beim Auszug aus dem Heim werden die Kautionen dem Studenten unter folgenden Bedingungen zurückerstattet:

Zimmerkaution:
 Wenn das Zimmer in einem ordentlichen und schadlosen Zustand verlassen wird. Die übliche und durch einen normalen Umgang entstandene Abnutzungserscheinung wird toleriert.

Schlüsselkaution: Wenn der Zimmerschlüssel und der Ausgangsschlüssel zurückgegeben werden.

BENÜTZUNGSVERTRAG:  (Gebührenfrei)
Dieser Benützungsvertrag tritt erst mit der Bezahlung der ersten Monatsmiete in Kraft:

Bezahlt am/Überweisung eingegangen am
1. Vertragsschließende Parteien:

Das Privatgymnasium der Herz-Jesu-Missionare, vertreten durch den Heimleiter, und dem Heimbewohner (bei minderjährigen Heimbewohnern durch den Erziehungsberechtigten):

Vorname  

Familienname

Adresse 

Telefon 

Geburtsdatum 

2. Benützungsgegenstand

Gegenstand dieses Vertrages ist ein Heimplatz in einem/der

 FORMCHECKBOX 
 Einzelzimmer

 FORMCHECKBOX 
 Doppelzimmer

 FORMCHECKBOX 
 Gaconniere
im Schülerheim der Herz-Jesu-Missionare, Schönleitenstraße 1/5020 Salzburg samt Inventar

und folgender Zusatzoptionen:


 FORMCHECKBOX 
 Internetzugang

 FORMCHECKBOX 
 Parkplatz für ein KFZ-Nr:
      3. 
Vertragsdauer
Das Benützungsverhältnis wird abgeschlossen mit 
 
Beginn:
 FORMCHECKBOX 
 01. September


Ende:
 FORMCHECKBOX 
 31. Jänner

 

 FORMCHECKBOX 
 01. Oktober




 FORMCHECKBOX 
 30. Juni

 

 FORMCHECKBOX 
 01. Februar




 FORMCHECKBOX 
 31. Juli 

     
Der Vertrag endet automatisch, ohne dass es einer besonderen Kündigung bedarf. 
4. Verlängerungsoptionen

Die Benützungsvereinbarung kann 2 Monate vor Ablauf des Vertragsendes schriftlich bei der Heimleitung verlängert werden. Darin muss die neue Vertragsdauer enthalten sein. Eine Voraussetzung der Vertragsverlängerung ist eine vollständige Begleichung aller bis dato zu zahlender Heimbeiträge und anderer anfallender Kosten.

5. Benützungsentgelt und Zahlungsmodalitäten

Das Benützungsentgelt ist in diesem Benützungsvertrag unter dem Punkt „Miete“ oder auf unserer Homepage einsehbar und ist Bestandteil dieses Vertrages. Das Entgelt (für Miete und weitere Kosten) wird mit Ende eines jeden Studienjahres für das folgende Studienjahr festgelegt.

Gewünschte Art der Bezahlung:

 FORMCHECKBOX 

Bareinzahlung bei der Heimleitung während der Bürozeiten

 FORMCHECKBOX 

Überweisung auf folgendes Konto der  Salzburger Sparkasse


Kontonummer: 1200124115

BLZ: 20404 


Empfänger: Studienkolleg der Herz-Jesu-Missionare 

Zweck: Miete für Monat …. Schülerheim


IBAN: AT812040401200124115
BIC: SBGSAT2SXXX

Die Benützungsentgelte müssen bis spätestens 10. des Kalendermonats entweder auf ein angegebenes Konto überwiesen oder bei der Heimleitung bar beglichen werden. Hat ein Student einen Heimplatz zugewiesen erhalten, so hat er ohne Rücksicht auf den Tag des tatsächlichen Ein- und Auszuges immer das Benützungsentgelt für den vollen Monat zu entrichten. Sollte der Auszug nicht termingerecht erfolgen, behält sich der Vermieter das Recht vor, zusätzlich zum monatlichen Heimbetrag auch noch eine Schadensersatzforderung geltend zu machen.

6. Mängelanzeigen und Schadensanzeigen

Der Heimbewohner ist zur unverzüglichen Mängel- und Schadensanzeige bezüglich des eigenen Zimmers verpflichtet, ansonsten haftet er solidarisch und die Zimmerkaution wird für die notwendigen Reparaturmaßnahmen einbehalten.

7. Kündigung durch den Heimbewohner

Die Kündigung durch den Heimbewohner ist jeweils zum 31.12 per 28.02 und 30.04 per 30.06 möglich.
8. Kündigung durch den Vermieter

Der Benutzungsvertrag kann vor Ablauf der Vertragsdauer durch den Vermieter, bei Vorliegen eines schweren Verstoßes gegen den Benutzungsvertrag oder der Heimordnung, gekündigt werden. Eine nicht fristgerechte Zahlung des Benützungsentgeltes stellt einen groben Verstoß gegen die dem Heimbewohner auferlegten Pflichten aus dem Benutzungsvertrag dar und kann somit zur Kündigung führen. 
9. Räumung des Heimplatzes

Beim Auszug sind sämtliche privaten Gegenstände aus dem Heim zu entfernen. Werden Gegenstände, die nicht im Eigentum des Vermieters stehen, zurückgelassen, so wird die Räumung seitens des Heimträgers durchgeführt, wobei anfallende Kosten für die Entsorgung dem Studenten verrechnet werden. 

10. Haftungsausschluss

Der Heimbewohner erklärt, aus Störungen und/oder Absperrungen der Wasserzufuhr, Strom-, Internet-, Fernwärme-, Licht- und Kanalisierungsleitungen, Mängel der Gemeinschaftanlagen oder Durchführungen von Arbeiten im Haus und dergleichen keinerlei Rechtsfolgen abzuleiten. Die Benützung der im Haus befindlichen Freizeiteinrichtungen (Turnhallen, Sportstätten usw.) erfolgt auf eigene Gefahr. Der Vermieter übernimmt keine Haftung. 

11. Datenverarbeitung

Der Heimbewohner stimmt zu, dass  sämtliche dem Heimträger bekannt gegebenen personenbezogenen Daten von diesem automationsgestützt aufgezeichnet und verarbeitet werden können. 

12. Schlichtungsklausel

Es wird vereinbart, dass zur Entscheidung von Streitigkeiten aus dem Benutzungsvertrag (mit Ausnahme der Kündigung, der Streitigkeit über die Räumung des Heimplatzes, sowie die Höhe des Benutzungsentgeltes) der Schlichtungsausschuss  zuständig ist. 

13. Sonstiges

Fremdübernachtungen sind grundsätzlich nicht gestattet (siehe Heimordnung) oder bedürfen der ausdrücklichen Erlaubnis der Heimleitung. Bei Zuwiderhandlung können zusätzliche Gebühren eines Monatsentgeltes verrechnet werden. Ebenso stellt dies einen groben Verstoß dar und kann somit zur Kündigung führen.

Salzburg, am 
Unterschrift Heimbewohner/Erziehungsberechtigter 

Unterschrift Heimleitung
Benutzungsvertrag


Schülerheim der Herz-Jesu-Missionare


5020 Salzburg, Schönleitenstraße 1, Tel: 0662/432 901-144
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